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TEIL 1: 

 

 

 

1. Vorkehrungen zur Sicherung der Übereinstimmung mit der EU 
Strategie für ein intelligentes, nachhaltiges und inklusives 
Wachstum und den fondsspezifischen Ausrichtungen gemäß der 
durch den EU-Vertrag basierten Ziele, einschließlich der 
ökonomischen, sozialen und territorialen Kohäsion (Artikel 15(1) 
(a) ESI-VO) 

 

2.  Vorkehrungen zur Sicherung einer effektiven 

Implementation - Artikel 15(1) (B) ESI-VO 
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3  Beschreibung des integrierten Ansatzes für die territoriale 

Entwicklung mit den ESI-Fonds  
 

3.1  Vorkehrungen zur Sicherung eines integrierten Ansatzes zum Einsatz der 

ESI-Fonds für die territoriale Entwicklung spezifischer sub-regionaler 

Räume (Artikel 15 (2) (i) ESI-VO) 

 

3.1.1  Nachhaltige Regional- und Stadtentwicklung, integrierte territoriale 

Investitionen (ITI) und durch örtliche Gruppen getragene 

Entwicklungsprojekte (CLLD)  

 

(1.) Ausgangslage und Ansatz einer chancen- und ausgleichsorientierten  

  Entwicklung von Städten und Regionen  

Die räumlich ausgewogene und nachhaltige Entwicklung der Regionen, der Städte und der 

ländlichen Räume ist von zentraler Bedeutung für den räumlichen Zusammenhalt innerhalb der 

Europäischen Union und auch Gegenstand der in Deutschland zum Einsatz kommenden 

Interventionen mit den ESI-Fonds. Mit den ESI-Fonds wird zwar implizit die räumliche 

Entwicklung insgesamt beeinflusst, da alle Interventionen raumwirksam sind. Mit spezifischen 

thematischen Zielen und Investitionsprioritäten werden jedoch räumliche Spezifika direkt 

adressiert, um ausdrücklich besondere lokale und regionale Herausforderungen anzugehen und 

somit einen Beitrag zur Erreichung der Ziele einer nachhaltigen Stadt- und Regionalentwicklung 

zu leisten. Grundlage dafür sind in der Regel integrierte und territorial ausgerichtete Konzepte, 

die jeweils an den besonderen gebietsspezifischen Handlungsnotwendigkeiten anknüpfen. Auf 

EU-Ebene sind Grundsätze und Ziele der nachhaltigen Stadt- und Regionalentwicklung in der 

„Territorialen Agenda 2020“ und in der „Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt“ 

niedergelegt.  

Integrierte Maßnahmen der Stadt- und Regionalentwicklung sind auch deshalb von zentraler 

Bedeutung für die nachhaltige Entwicklung von Städten und Regionen in Deutschland, weil die 

regionalen Disparitäten in Deutschland anhaltend vielfältig sind.  

Die aktuellen Herausforderungen, auf die die Operationellen Programme und die 

Entwicklungsprogramme für den ländlichen Raum durch integrierte territoriale Maßnahmen 

der Stadt- und Regionalentwicklung in Deutschland reagieren müssen, sind vielfältig und 

außerordentlich heterogen. Innerhalb Deutschlands gibt es Regionen mit starkem Zuzug und 

damit verbundenen Problemen, z. B. angespannten Wohnungsmärkten und Engpässen in der 

Infrastruktur. Auf der anderen Seite gibt es städtische und ländliche Gemeinden und Gebiete, die 

unter einem massiven Bevölkerungsverlust leiden und mit äußerst vielfältigen und sich 

gegenseitig verstärkenden Entwicklungshemmnissen und –defiziten, beispielsweise hohe 

Arbeitslosigkeit, geringes Bildungsniveau, fehlende soziale Eingliederung und Integration sowie 

bauliche, funktionale und ökologische Missstände konfrontiert sind. Daneben zeigen sich 

Versorgungsdefizite und Lücken in der lokalen Ökonomie, die eine lokale Versorgung der 

betroffenen Gebiete erschweren. Vor diesem Hintergrund kann die Auslastung und 
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Aufrechterhaltung von Infrastrukturen oder das Fachkräfteangebot einer Stadt und Region zu 

einem drängenden Problem werden. 

Die Ursachen für diese regional und lokal auftretenden Problemlagen sind vielfältig und im 

Allgemeinen durch den wirtschaftlichen und regionalen Strukturwandel ausgelöst, der 

bestimmte Regionen und Gebiete stärker trifft als andere. Beispiele sind der sektorale 

Strukturwandel im Ruhrgebiet und im Saarland, der Niedergang der Werftindustrie in einigen 

Küstenregionen, die Anpassungsprozesse in den ländlichen Regionen und die durch die deutsche 

Wiedervereinigung ausgelösten Entwicklungen, die in den ostdeutschen Ländern in bestimmten 

städtischen und ländlichen Gebieten negative Ergebnisse zeigen.  

Die Herausforderungen können nur nachhaltig gemeistert werden, wenn Stadt und Land sich im 

Sinne von Stadt-Land-Partnerschaften besser vernetzen. Denn Städte und Stadtregionen stehen 

in einer wachsenden Verflechtung mit den sie umgebenden ländlichen Räumen. Moderne 

Verkehrs- und Kommunikationsmittel haben den Aktionsradius von Wirtschaft und Bevölkerung 

vergrößert und zu einer Ausdehnung der Verflechtungsbereiche beigetragen. Die 

Verflechtungsbereiche zwischen Städten und Gemeinden bis in die ländlich peripheren Räume 

überschreiten regelmäßig administrative Grenzen innerhalb Deutschlands und zu 

Nachbarstaaten und haben zur Herausbildung funktionaler Räume und zur Notwendigkeit von 

Kooperation geführt. Integrierte Konzepte der Stadt- und Regionalentwicklung, die im Dialog 

mit den relevanten Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Verwaltung 

erarbeitet werden und eine gemeinsame Zukunftsstrategie im Blick haben, können 

entscheidende Impulse für eine stärkere Kooperation in funktionalen Räumen geben.  

Funktionale Räume können auf verschiedenen Ebenen und nach unterschiedlichen 

Fragestellungen abgegrenzt werden. Entscheidend ist, dass sich die Teile im jeweiligen 

funktionalen Raum gegenseitig ergänzen und unterstützen. Funktionale Räume können auf 

verschiedenen Ebenen abgegrenzt werden. Dazu gehören beispielsweise Metropolräume mit 

ihren Verflechtungsbereichen, kleine und mittelgroße Städte und ihre Verflechtungsbereiche, 

grenzüberschreitende funktionale Räume sowie transnationale funktionale Räume, 

Makroregionen und Entwicklungskorridore. 

Aus der räumlichen Bezugsebene ergeben sich Art und Inhalt der integrierten 

Kooperationsansätze und somit passgenaue Entwicklungspfade für die Umsetzung des „Place-

Based-Approach“ (Ortsbezug) und der Nutzung funktionaler Geografien. 

Das Ziel der mit den ESI-Fonds verbundenen Interventionen im Bereich der integrierten 

Regional- und Stadtentwicklung besteht darin, einen Beitrag zu einer chancen- und 

ausgleichsorientierten Entwicklung der unterstützen Gebiete zu leisten. Die in regionale und 

lokale Entwicklungskonzepte integrierten Maßnahmen tragen dazu bei, die endogenen 

Potenziale der Städte, Regionen und ländlichen Räume zu stärken und besser zu nutzen. Die mit 

den ESI-Fonds finanzierten Maßnahmen dienen dazu, eine Stabilisierung bzw. Verbesserung der 

Situation dieser benachteiligten Gebiete zur erreichen. Sie führen in der Folge zu 

Kostenersparnis, mehr Effizienz und Akzeptanz durch Bürger und Beteiligte vor Ort.1 

                                                           

1
  Siehe dazu Beschluss der Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) zur Unterstützung 

funktionaler Räume in der Strukturförderung (6. Februar 2013), dem Beschluss der 
Bauministerkonferenz (20./21. September 2012), der Territorialen Agenda der EU (2007/2011), der 
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(2.) Förderung der integrierten Entwicklung in Deutschland 

Mit den ESI-Fonds-Instrumenten „Integrierte Territoriale Investitionen“ (Integrated Territorial 

Investments – ITI), mit den Möglichkeiten des Artikel 96 Absatz 1c (Mischachse) und „durch 

örtliche Gruppen getragene Entwicklungsprojekte“ (Community-Led Local Development – 

CLLD) wird die integrierte Zusammenarbeit in Städten und funktionalen Räumen maßgeblich 

unterstützt. Alle diese Instrumente werden in Deutschland zum Einsatz kommen. Im Bereich der 

integrierten Stadtentwicklung mit dem EFRE bleibt es den Ländern überlassen, ob sie die 

Maßnahmen im Rahmen einer eigenen Prioritätsachse zur integrierten Regional- und 

Stadtentwicklung oder als ITI durchführen.  

Mehrheitlich sind in den EFRE OPen der Länder eigene Prioritätsachsen zur Förderung der 

integrierten nachhaltigen territorialen Entwicklung vorgesehen. Die Umsetzung der Ziele der 

integrierten territorialen Entwicklung erfolgt überwiegend innerhalb der thematischen Ziele 6 

und 9. In einigen Fällen werden Investitionsprioritäten der thematischen Ziele 4 und 3 

eingesetzt. Die Maßnahmen zur Verbesserung des städtischen Umfelds sind wegen heterogener 

Ausgangslagen vielfältig, umfassen u.a. die Sanierung von Industriebrachen, die Verbesserung 

des städtischen Umfelds, durch die Aufwertung von Grün- und Brachflächen, die Verringerung 

der Luftverschmutzung und die Förderung von Lärmminderungsmaßnahmen. In besonders 

benachteiligten Gemeinden in städtischen und ländlichen Gebieten werden Maßnahmen zur 

Sanierung sowie wirtschaftlichen und sozialen Belebung durchgeführt. Diese leisten einen 

Beitrag zum integrativen Wachstum. Die Maßnahmen reichen von der Förderung der lokalen 

Ökonomie, über die Einrichtung sozialer Infrastrukturen und grüner Investitionen und 

Projekten zur Überwindung von Trennwirkungen bis zur Aktivierung bürgerschaftlichen 

Engagements reichen.  

Die Anwendung von CLLD in Deutschland wird sich weitgehend auf den ELER (dort 

obligatorisch vorgeschrieben) und den EMFF beschränken, schließt aber eine Beteiligung der 

anderen ESI-Fonds nicht aus.  

Die integrierte Nutzung der ESI-Fonds ermöglicht ganzheitliche Projekte und erlaubt deren 

Förderung auf Basis einer maßgeschneiderten Fördergrundlage für einen definierten 

räumlichen Kontext. Die dadurch mögliche Verknüpfung investiver EFRE- oder ELER-Projekte 

zum Beispiel mit ESF-geförderten Beschäftigungs- und Bildungsprojekten sowie Austausch- und 

Netzwerkstrukturen kann zu einer Professionalisierung und Verstetigung dieser Projekte und 

nachhaltigeren Ergebnissen führen. 

 

(3.) Integrierte Stadt- und Regionalentwicklung und  

  integrierte territoriale Investitionen (ITI) 

Die Operationellen Programme der Länder und des Bundes greifen, wo erforderlich, den 

funktionalräumlichen Ansatz auf und konkretisieren ihn für die Praxis. Dabei gilt es, das in 

Städten, Kreisen, Gemeinden, Regionen und Ländern vorhandene Wissen, festgelegt 

beispielsweise in Stadtentwicklungskonzepten und Raumentwicklungsplänen, zu nutzen. Nach 

Art 7 EFRE-VO ist zu berücksichtigen, dass der EFRE eine nachhaltige Stadtentwicklung mit 

                                                                                                                                                                                     

LEIPZIG CHARTA zur nachhaltigen europäischen Stadt (2007) sowie dem Memorandum „Städtische 
Energien – Zukunftsaufgaben der Städte“ (2012).  
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integrierten Strategien zur Bewältigung der wirtschaftlichen, ökologischen, klimatischen, 

sozialen und demographischen Herausforderungen, mit denen städtische Gebiete konfrontiert 

sind, unterstützen soll. Projekte der integrierten Stadtentwicklung nach Art. 7 EFRE-VO sind in 

den meisten Operationellen Programmen der Länder vorgesehen.  

Art 7 EFRE-VO bietet unterschiedliche Optionen für die Umsetzung von Maßnahmen integrierter 

Stadt- und Regionalentwicklung. Einige Länder werden das Instrument der Integrierten 

Territorialen Investition (ITI) nutzen. In anderen Ländern werden Investitionsprioritäten aus 

mehreren Zielen in einer so genannten Mischachse gebündelt. In einigen Bundesländern sind 

Wettbewerbe/Projektaufrufe zur Auswahl von Projekten der integrierten Stadt- und 

Regionalentwicklung vorgesehen. Über diese Varianten erfolgt eine Förderung von Projekten im 

Rahmen integrierter funktionalräumlicher Entwicklungskonzepte. Diese Konzepte erfordern 

oftmals eine Zusammenarbeit mehrerer Regionen, Gebietskörperschaften, Quartiere etc. Somit 

wird nachhaltiges Wachstum unter Einbeziehung der Potenziale der funktionalen Räume 

gefördert, räumlich ausgewogen gestaltet und die lokale Ebene in die Prozesse eingebunden.  

Mit Bezug zu städtischen Projekten soll sich die Auswahl an folgenden Prinzipien orientieren, 

die in der integrierten Stadt- und Regionalentwicklung schon lange gute Praxis und in 

Deutschland bereits Grundlage von integrierten Stadtentwicklungskonzepten sind:  

 Durchführung von Bestandsanalysen der Stärken und Schwächen der Stadt und ihrer 

Ortsteile; 

 Formulierung konsistenter Entwicklungsziele für das Stadtgebiet und einer Vision für die 

Stadt; 

 Abstimmung der unterschiedlichen teilräumlichen, sektoralen und technischen Pläne und 

politischen Maßnahmen sowie Sicherstellung der ausgeglichenen Entwicklung des 

städtischen Raums durch geplante Investitionen; 

 Räumliche Bündelung und Koordinierung des Finanzmitteleinsatzes öffentlicher und 

privater Akteure im Sinne einer partnerschaftlichen, integrierten Stadtentwicklungspolitik; 

 Koordinierung der Planungsinstrumente auf lokaler / quartiersbezogener und 

stadtregionaler Ebene sowie Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger und anderer 

Beteiligter, die maßgeblich zur Gestaltung und Verbesserung der wirtschaftlichen, 

ökologischen, klimatischen, sozialen, demographischen und kulturellen Qualität der Gebiete 

beitragen können, inklusive Erarbeitung und Umsetzung von Strategien im Umgang mit 

benachteiligten Stadtquartieren, sozialer Ausgrenzung, Langzeitarbeitslosigkeit 

(insbesondere Jugendarbeitslosigkeit), Bildungsarmut (insbesondere Mangel an 

frühkindlicher Erziehung) und schwacher lokaler Ökonomie. 

 
Die jeweiligen Strategien der Länder für die integrierte Stadt- und Regionalentwicklung werden 

aus den länderspezifischen sozioökonomischen Analysen abgeleitet und sind dementsprechend 

unterschiedlich. Allerdings weisen die Länder eine Reihe von ähnlichen Problemlagen auf. Einen 

Schwerpunkt wird die Verbesserung der Lebensqualität in benachteiligten Städten bzw. in 

benachteiligten Gemeinden in städtischen und ländlichen Gebieten bilden. In den eher ländlich 

geprägten Regionen der Flächenländer steht die Stärkung der zentralörtlichen Funktion und die 

Sicherung und Verbesserung der Attraktivität von kleineren und mittleren Städten im 

Vordergrund. Während es in den größeren Städten, insbesondere in Westdeutschland und 

Berlin, darum geht, sozialräumliche Disparitäten innerhalb der Stadt auszugleichen, 

innerstädtische benachteiligte Quartiere zu stabilisieren und Entwicklungsunterschiede zu 

verringern, sehen sich die dünner besiedelten Regionen, insbesondere in Ostdeutschland, vor 
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der Herausforderung, den Entwicklungsabstand von klein- und mittelgroßen Städten zu den 

Ballungsräumen nicht noch größer werden zu lassen. Daneben stellt die Verbesserung der Stadt-

Umland-Beziehungen einen Entwicklungsschwerpunkt dar. In einigen Ländern steht ferner der 

Gedanke im Vordergrund, die polyzentrische Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur zu stärken. 

Dazu werden integrierte Ansätze zur innovationsorientierten Regionalentwicklung aufgegriffen 

um regionale Wachstumspotenziale einer intelligenten Spezialisierung zu erkennen.  

Viele Länder verfolgen mit der Förderung der territorialen Entwicklung sowohl Ressourcen-

bezogene als auch soziale Ziele, ebenso wie die Stärkung von Städten und Regionen als Arbeits- 

und Wirtschaftsort. Insgesamt stehen für den Bereich der integrierten Stadt- und 

Regionalentwicklung für den EFRE in den Operationellen Programmen die thematischen Ziele 6 

und 9 im Vordergrund, ergänzend wird auf die thematischen Ziele 1, 3, 4 und 5 zurückgegriffen. 

Für den ESF sind es die thematischen Ziele 8, 9 und 10. Die aus dem EFRE geförderten 

Maßnahmen leisten einen wichtigen Beitrag zur Schaffung attraktiver Lebensräume und tragen 

überwiegend zum integrativen Wachstum bei, indem sie die Attraktivität der benachteiligten 

städtischen und ländlichen Gebiete erhöhen und einer weiteren Segregation entgegen wirken. 

Bereits in der laufenden Förderperiode 2007-2013 werden in Deutschland im Durchschnitt 

7,5% der EFRE-Mittel für Projekte der nachhaltigen, integrierten Stadtentwicklung verausgabt. 

Aufbauend auf diesen guten Erfahrungen wird angestrebt, in der kommenden Periode mehr als 

5 % der EFRE-Mittel für die Förderung von Projekten der integrierten Stadtentwicklung 

vorzusehen.  

Das neue Instrument der integrierten territorialen Investitionen (ITI) kommt in Deutschland 

gegenwärtig im EFRE in Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein zum Einsatz. Es dient der 

gezielten Entwicklung ausgewählter Regionen und funktionaler Räume, um dort den 

identifizierten Herausforderungen zu begegnen und die vorhandenen Potentiale auf der 

Grundlage einer integrierten Entwicklungsstrategie besser zu nutzen.  

Die Gebiete für die Umsetzung von ITI sind bereits im Operationellen Programm EFRE 

Schleswig-Holstein beschrieben bzw. werden in Baden-Württemberg im Wettbewerb 

ausgewählt. Die Programme legen auch die Prinzipien der Auswahl der Gebiete bzw. 

funktionalen Räume und der Identifikation und der Auswahl der Projekte dar. Dabei sollen 

insbesondere Projekte mit europäischem Mehrwert gefördert werden. Soweit mit dem 

Instrument der ITI Nachhaltige Stadtentwicklung unterstützt wird, übernehmen die relevanten 

Akteure und die potenziellen Antragstellenden Verantwortung für die Auswahl der Projekte 

entsprechend den Anforderungen nach Artikel 7 Absatz 4 der EFRE-VO.  

In Schleswig-Holstein ist ein ITI für die „Westküste“ unter dem Leitthema „Tourismus- und 

Energiekompetenzregion Westküste“ vorgesehen, um hier die Entwicklung zu unterstützen. 

Dabei sollen Akteure aus der Region Zukunftsthemen für die Westküste identifizieren und ihre 

Projektvorschläge in einen Wettbewerb einbringen, in dem dann die Projekte ausgewählt 

werden. Der Ansatz von Baden-Württemberg für die Umsetzung von Artikel 7 der EFRE-

Verordnung durch ITI zielt auf städtische Kerne umfassende funktionale Räume. Im Wettbewerb 

„Regionale Wettbewerbsfähigkeit durch Innovation und Nachhaltigkeit – RegioWIN“ werden die 

Räume und Projekte bestimmt. 

Die integrierte Stadtentwicklung wird in Deutschland auch aus einem Teil der ESF-Programme 

aktiv unterstützt. Im Rahmen des Operationellen Programmes des Bundes für den ESF wird der 

bewährte Ansatz des ESF-Bundesprogramms „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier“ (BIWAQ) 
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in modifizierter Form fortgeführt werden. In strukturschwachen Quartieren soll mit einer 

sozialraumorientierten, niedrigschwelligen Förderung zur Verbesserung der Beschäftigungs- 

und Bildungschancen benachteiligter Bewohnerinnen und Bewohner beigetragen werden und 

zugleich möglichst ein sichtbarer Mehrwert für diese Quartiere entstehen. BIWAQ ergänzt das 

Bund-/Länder Städtebauförderungsprogramm „Soziale Stadt“, mit dem Kommunen bei ihrer 

drängenden Aufgabe unterstützt werden, strukturschwache, wirtschaftlich und sozial 

benachteiligte Stadtteile umfassend städtebaulich und sozial zu stabilisieren und zu 

lebenswerten Quartieren zu entwickeln. Durch die Bündelung und die Verknüpfung der 

personen-, arbeitsmarkt- und gebietsbezogenen ESF-Förderung und der gebietsbezogenen 

Städtebauförderung kann ein wirkungsvoller Beitrag zur Bekämpfung der territorialen 

Dimension von Armut und sozialer Ausgrenzung geleistet werden. 

 

(4.) Durch örtliche Gruppen getragene Entwicklungsprojekte (CLLD) 

Die Anwendung von CLLD in Deutschland wird sich weitgehend vom ELER (dort obligatorisch 

vorgeschrieben) und dem EMFF getragen. Die Umsetzung eines CLLD-Multifondsansatzes unter 

Beteiligung aller Fonds verbunden mit einer Ex-Ante-Mittelzuweisung durch die ESI-Fonds ohne 

Projektbindung wird eine Ausnahme bilden. Nach derzeitigem Stand plant das Land Sachsen-

Anhalt einen fondsübergreifenden Ansatz, bei dem neben ELER auch ESF- und ggf. EFRE–Mittel 

für CLLD eingesetzt werden sollen. Ausschließlich aus dem EFRE oder ESF mitfinanzierte CLLD-

Ansätze sind in Deutschland nicht geplant. 

Dies steht einer integrierten Nutzung der ESI-Fonds auf Projektebene allerdings nicht entgegen. 

So wird beispielsweise im Rahmen projektbezogener Abstimmungen auch die Umsetzung 

integrierter ländlicher Entwicklungskonzeptionen der LEADER-LAG (Lokale Aktionsgruppen) 

durch die anderen ESI-Fonds in vielen Regionen ermöglicht. Üblicherweise stehen in diesem 

Falle die regional für die anderen Fonds verantwortlichen öffentlichen Entscheidungsträger in 

engem Kontakt mit dem relevanten Regionalmanagement, zu guten Teilen sind sie auch im Kreis 

der öffentlichen Mitglieder einer LAG miteinbezogen.  

Für die im Bereich des EMFF vorhandenen Fischwirtschaftsgebiete (FLAGs) sind die Länder 

zuständig. Eine Abfrage bei den Ländern, die über FLAGs verfügen ergab, dass eine mit ELER 

abgestimmte Lösung unterschiedlich eingeschätzt wird: Eine Mehrzahl der Länder strebt in der 

Tat eine Kooperation der FLAGs mit den lokalen Aktionsgruppen unter LEADER an. Dies kann 

bis zu einer gemeinsamen regionalen Entwicklungskonzeption als Handlungsdirektive führen. 

Mehrere Bundesländer prüfen hier sogar eine Duofondslösung. 

Andere, insbesondere die, die nicht über ein eigenständiges ELER-Programm verfügen, werden 

die FLAGs als unabhängige Einrichtung beibehalten.  

In diesem durch die weitgehende Beschränkung auf eine Anwendung von CLLD im ELER bzw. 

EMFF engeren Rahmen wird dieser Ansatz im Wesentlichen zur wirtschaftlichen Entwicklung 

ländlicher und fischereirelevanter Regionen beitragen. Im Bereich des ELER können darüber 

hinaus die Bewältigung der Auswirkungen der demografischen Entwicklung und Ziele im 

Kontext mit dem Klimawandel sowie der dezentralen Energieversorgung durch CLLD 

aufgegriffen werden. Weitere Schwerpunkte sind denkbar, sofern sie sich aus der lokalen 

Stärken-Schwächen-Analyse ergeben und ein Zusammenhang zumindest mittelbar zum 

ländlichen Raum herstellbar ist. 
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Dazu wird im ELER mit CLLD der aus der Förderperiode 2007-2013 bekannte LEADER-Ansatz 

fortgeführt, um in Weiterentwicklung der bisherigen Ansätze lokaler Entwicklungsstrategien in 

ländlichen Gebieten unter Nutzung der vorhandenen Fördermöglichkeiten in abgegrenzten 

Gebieten (LEADER-Regionen) sowie verbesserter überörtlicher und interkommunaler 

Kooperation lokale und regionale Initiativen zu stärken und zur Problemlösung in den 

ländlichen Räumen beizutragen 

Dabei stellt der LEADER-typische Ansatz mit der breiten Partizipation aller relevanten Akteure, 

der Betonung von vernetzten Aktionen, der Schaffung einer regionalen Strategie als eigene 

spezifische Handlungsdirektive sowie dem Bottom-Up-Prinzip bei der Entscheidungsfindung 

einen Mehrwert dar, der sich positiv bei der Zielerreichung in Bezug auf die verschiedenen 

relevanten Ziele der Strategie 2020 in einem definierten räumlichen Kontext auswirken soll. 

Bei der Definition von „Ländlichen Raum“ als räumlicher Kontext, in dem LEADER als besondere 

Förderoption zum Einsatz kommen soll, orientiert sich Deutschland überwiegend an den 

Vorgaben des Art. 33 Abs. 6 der ESI-Fonds-VO und den dort beschrieben Ober- und 

Untergrenzen bei der Bevölkerungszahl für ein solches Gebiet. In begründeten Fällen wird von 

der Möglichkeit Gebrauch gemacht, sofern dies aus geographischen, historischen, administrativ-

politischen, ökologischen und ökonomischen Aspekten für die Kohärenz der LEADER-Gebiete 

erforderlich ist. Die genauen die Abweichung rechtfertigenden Gründe sind aber in jedem 

Einzelfall im Rahmen der Bewerbung zu begründen und im Rahmen des Auswahlverfahrens zu 

entscheiden. 

Über den reinen Förderaspekt hinaus trägt der Ansatz zur Entwicklung und Stärkung einer 

Zivilgesellschaft in den ländlichen Räumen bei und schafft so die operative Basis für die Nutzung 

des endogenen Potentials. Durch den regionalen Konsens in der Entwicklungszusammenarbeit 

können spezifische Prioritäten und neue Lösungen für den ländlichen Raum erarbeitet werden. 

Eine besondere Chance liegt in der Möglichkeit, eine von einzelnen Förderprogrammen 

unabhängige Entwicklungskonzeption mit den beteiligten lokalen Akteuren abzustimmen. 

In vielen Ländern werden daher mehr als die geforderten 5% ELER-Mindestplafonds für diesen 

Ansatz bereitgestellt werden. Je nach Ausprägung des ländlichen Raums in den einzelnen 

Ländern wird CLLD (LEADER) in einigen Fällen nahezu flächendeckend in den ELER 

Programmen angeboten und in Abhängigkeit von der Erreichung einer gewissen Mindestqualität 

an die regionale Strategie auch entsprechend nahezu flächendeckend durchgeführt. Diese 

Mindestqualität ist vorab auf Basis der EU-Vorgaben und nach Maßgabe der Programme zu 

definieren.  

Zurzeit laufen bereits durch Workshops, Tagungen und verschiedene andere Aktionen seitens 

der Länder und des Bundes u.a. über die Deutsche Vernetzungsstelle ländliche Räume (DVS) 

umfangreiche Informationen für die potenziellen zukünftigen lokalen Arbeitsgruppen. Weitere 

Aktivitäten sind geplant.  

Einige Länder streben zusätzlich die Möglichkeit der Gründung von länder- bzw. 

grenzüberschreitenden LAG mit einer gemeinsamen Strategie sowie der Umsetzung 

gemeinsamer Kooperationsprojekte der beteiligten LAG an. 

Im Grundsatz wird der CLLD(LEADER)-Ansatz für alle thematischen Ziele der -ESI-VO und für 

alle Prioritäten der ELER-VO offen stehen. In der Praxis werden die gewählten regionalen 

Strategien ihren Schwerpunkt in Priorität 6a (Diversifizierung, Kleinunternehmensgründung, 
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Schaffung von Arbeitsplätzen) und vor allem 6b (Förderung der lokalen Entwicklung) in Art. 5 

der ELER-VO finden. 

Obwohl ein Multifondsansatz für die weit überwiegende Mehrheit der Bundesländer keine 

Option sein wird, wird es bei der Konzeption der lokalen Strategien auch zulässig sein, 

Handlungsfelder zu bestimmen, die inhaltlich eher bei anderen als dem ELER-Fonds beheimatet 

sind und aus diesen finanziert werden. 

Dies ermöglicht einerseits den LEADER-LAG die ELER-Mittel entsprechend der regionalen 

SWOT-Analyse bedarfsgerecht und effizient einzusetzen. Andererseits besteht - wie bereits 

ausgeführt - damit auch die Chance, projektbezogen Mittel der anderen ESI-Fonds für die 

Umsetzung der integrierten ländlichen Entwicklungskonzeption zu gewinnen. 

Die Programmierung von CLLD (LEADER) im Rahmen des ELER wird es in allen Bundesländern 

erlauben, dass auf Basis der jeweiligen lokalen Strategie Projekte zur Förderung ausgewählt 

werden können, die nicht unter das Förderspektrum der übrigen unter der ELER-Verordnung 

programmierten Maßnahmen zu subsumieren sind. Auf diese Weise kann das Potential des 

LEADER-Ansatzes hinsichtlich einer innovativen Herangehensweise im besonderen Maße 

abgerufen werden. 

Zugleich wird es aber auch möglich sein, dass im Rahmen der gewählten lokalen Strategie solche 

programmierten Maßnahmen mit den wesentlichen dort geltenden Förderkonditionen zur 

Anwendung kommen. Durch die Einbindung der jeweiligen Vorhaben in die integrierte ländliche 

Entwicklungskonzeption der jeweiligen LEADER-LAG kann gegenüber der eher isolierten 

Umsetzung von Einzelprojekten im Rahmen eines Top-Down-Ansatzes ein zusätzlicher 

Mehrwert für die regionale Entwicklung erzielt werden. 

In jedem Fall gelten eigenständige an der lokalen Strategie ausgerichtete Auswahlkriterien, die 

von den Lokalen Arbeitsgruppen im Sinne des Art. 34 der ESI-VO zuvor formuliert werden 

müssen. 

Tendenziell wird den lokalen Aktionsgruppen eine stärkere von den üblichen 

Programmvorgaben losgelöste Gestaltungsfreiheit bei der Förderung dahingehend eingeräumt, 

dass die regionalen Entwicklungskonzeptionen wesentlicher Maßstab für die individuelle 

Projektbewilligungen in einem bestimmten lokalen Kontext bilden können. 

Die Bewilligungsfunktion als formaler begünstigender Verwaltungsakt sowie die Ausübung der 

Kontrollen wird weiterhin auf Ebene der relevanten Verwaltungen wahrgenommen. Die 

Auswahlentscheidung der LAG ist daher der maßgebliche Aspekt hinsichtlich der Feststellung 

der Zweckmäßigkeit eines bestimmten Projektes. Die Verwaltungen prüfen hier nur noch die 

Rechtmäßigkeit der von der LAG ausgewählten Projekte sowie die Einhaltung bestimmter 

formaler Bedingungen bei der Entscheidung durch die LAG. 

 

 



222 
 

(5.) Zusammenarbeit benachbarter deutscher Länder  

  und internationale Zusammenarbeit2 

Die ESI-Förderung sieht vor, dass EU-Mittel im Programmgebiet eingesetzt werden. Es können 

aber im Rahmen der festgelegten Prioritätsachsen auch Projekte unterstützt werden, die 

Grenzen zwischen deutschen Ländern und Mitgliedstaaten überschreiten (z.B. in Metropol- oder 

Verflechtungsräumen), in Naturräumen, die eine zusammengehörige touristische Destination 

darstellen, oder in anderen funktionalen Räumen oder Funktionszusammenhängen (wie 

Innovationscluster in verschiedenen europäischen Regionen) wirken. In diesen Fällen sind 

funktionale Zusammenhänge zu erkennen, als Entwicklungsgrundlage zu benennen und mit der 

Förderung der Programme nachzuvollziehen. 

Im Sinne eines effizienten Verwaltungsverfahrens erfolgt die Förderung investiver Projekte 

grundsätzlich nach dem Operationellen Programm und denjenigen Regeln, die am Ort der 

Investition gelten. Bei nichtinvestiven Projekten, deren Nutzen über die Grenzen zwischen den 

Ländern hinaus strahlen, wie beispielsweise Cluster oder Forschungs- und 

Wirtschaftskooperationen, entscheidet regelmäßig der Ort des Projektes und ersatzweise, falls 

ein solcher Ort nicht besteht oder eine Reihe von Veranstaltungen geplant ist, die wegen des 

Raumzusammenhangs die Grenzen überschreiten sollen, der juristische Sitz des 

Zuwendungsempfängers, so dass die Fördermittel des jeweiligen Landes in diesem Land 

verbleiben. 

In Ausnahmefällen können Projekte im Vorhinein nach vom Projektträger nachzuweisenden, 

objektiven und nachvollziehbaren Maßstäben in die Anteile der jeweiligen Länder aufgeteilt und 

die Anteile nach den jeweiligen Operationellen Programmen geprüft und bewilligt werden.  

 

3.1.2  Nutzung der ESI-Fonds unter besonderer Berücksichtigung der 

Europäischen territorialen Zusammenarbeit und Makrostrategien 

 

(1.) Europäische territoriale Zusammenarbeit (ETZ) 

Die Europäische territoriale Zusammenarbeit (ETZ) ist eines der Ziele der europäischen 

Kohäsions- und Strukturpolitik. Sie bildet den Rahmen, in dem nationale, regionale und lokale 

Akteure der einzelnen Mitgliedstaaten zum einen gemeinsame grenzüberschreitende, 

transnationale und interregionale Maßnahmen durchführen und zum anderen gemeinsame 

Lösungen für übergreifende Fragestellungen austauschen können. Mit ihren drei Ausrichtungen 

A (grenzüberschreitend), B (transnational) und C (interregional) dient sie als bisher einziges 

Instrument der Kohäsionspolitik vorrangig der territorialen Integration. Anders als in den 

Hauptinterventionsbereichen der Kohäsionspolitik steht bei der ETZ die territoriale 

Kooperationskomponente im Vordergrund: Herausforderungen der Mitgliedstaaten und 

Regionen machen an der Grenze nicht halt. Zahlreiche Probleme und Aufgaben gehen über diese 

hinaus und machen gemeinsame Lösungsansätze auf einer geeigneten territorialen Ebene 

(grenzüberschreitend bzw. transnational) in bestimmten Fällen erforderlich. Erst durch eine 

gemeinsame Analyse und Erarbeitung konkreter Ansätze können Optionen entwickelt werden, 

                                                           

2
  Zur internationalen Zusammenarbeit siehe auch Kapitel 1.3.3.2. 
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die anschließend entweder gemeinschaftlich oder auch einzeln umgesetzt werden können. Im 

Rahmen der interregionalen Zusammenarbeit stehen der Erfahrungsaustausch und die 

Kooperation zwischen öffentlichen Einrichtungen und Einrichtungen mit öffentlichem Auftrag 

im Fokus, die der Verbesserung der Wirksamkeit der Regionalpolitik dienen sollen. 

Der Politikbereich der ETZ hat multilateralen Charakter. Demgegenüber wird die 

Partnerschaftsvereinbarung zwischen der Kommission und einem Mitgliedstaat abgeschlossen. 

Wegen der multilateralen Steuerung der ETZ lassen sich in einer bipolaren Vereinbarung daher 

naturgemäß nur recht eingeschränkte Festlegungen treffen.  

Struktur und Kooperationsformen sind daher innerhalb der verschiedenen Ausrichtungen der 

ETZ unterschiedlich. Grenzüberschreitende Strukturen schaffen normalerweise keine 

zusätzliche Verwaltungsebene, sondern bilden vielmehr Schnittstellen für grenzüberschreitende 

Kooperation. Bei der transnationalen und der interregionalen Zusammenarbeit (B und C) 

werden eigene Verwaltungseinheiten gebildet. Diese handeln zum Teil nach eigenen 

Rechtsregeln.  

Bisher gibt es noch keinen Europäischen Verbund für Territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) mit 

Sitz in Deutschland. Dort, wo ein solcher geplant wurde, sind die Vorbereitungsarbeiten äußerst 

aufwendig und haben bisher nicht zum Erfolg geführt. Insgesamt sollten diejenigen 

Kooperationsformen gewählt werden, die für die Aufgabenerfüllung und die beteiligten Stellen 

am effektivsten sind. Auch wenn immer mehr Politikvorgaben zu berücksichtigen sind, folgt die 

ETZ unverändert dem Bottom-Up-Grundsatz. Die nationalen, regionalen und lokalen Akteure 

entscheiden jeweils in ihren Politikfeldern selbst darüber, wo und auf welcher Ebene 

sinnvollerweise zusammengearbeitet werden soll. Nur so können eine breite Kommunikation 

und auch ein Wettbewerb um bessere und allseits akzeptierte Lösungen zum Erfolg führen.  

Die verschiedenen Grenzregionen und transnationalen Kooperationsräume, an denen 

Deutschland beteiligt ist, sind ständigen Veränderungen unterworfen. Arbeitsmärkte, 

Umweltsituation, demografische Situation sowie Verkehrsanbindungen und -infrastrukturen 

weichen voneinander ab. Daher müssen stets die konkreten Gegebenheiten vor Ort 

berücksichtigt werden. Darüber hinaus müssen die Kooperationspartner entscheiden, wie sich 

die konkrete Zusammenarbeit in andere Politikziele einfügen soll.  

Programme und Projekte der ETZ beruhen darauf, dass sie eigene Strategien entwickeln. Sie 

müssen in Zukunft verstärkt dahin gehend eingesetzt werden, dass sie wirklich der 

Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und der Umsetzung der Ziele der Europa-2020-

Strategie dienen, jedoch ohne ihren territorialen Charakter zu verlieren. Soweit anwendbar, 

werden die Ziele der Strategie Europa 2020 durch makroregionale Strategien näher 

konkretisiert. Für die Umsetzung der makroregionalen Strategien können unter anderem die 

Programme der ETZ einen Beitrag leisten, insbesondere die relevanten Programme im Bereich 

der transnationalen Zusammenarbeit. Sowohl die makroregionalen Strategien als auch die ETZ-

Programme sind in ihrer Zielsetzung jedoch eigenständig. 

Jedes der ETZ-Programme muss aufgrund seiner besonderen räumlichen Gegebenheiten seine 

Prioritäten unter den ESI-Fonds selbst definieren. Neben dem Investitionscharakter ist in den 

Programmen insbesondere die Entwicklung von Wissen, Methoden, Verfahren, Standards sowie 

Beispiellösungen und Bewusstseinsbildung hervorzuheben. Die ETZ-Politik der Europäischen 

Union muss sich daher an einer starken innovativen Komponente messen lassen. Das Spezifikum 

der ETZ-Programme ist es dabei, dass sie die Europa-2020-Ziele passgenau für die jeweiligen 
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Regionen und Städte umsetzen und die besonderen Potenziale der teilweise über Staatsgrenzen 

hinwegreichenden Regionen nutzbar machen können. Deshalb kann aus Projekten der ETZ 

nahezu unmittelbar der europäische Mehrwert für die Unterstützung von Investitionen auch aus 

anderen Fonds abgeleitet werden.  

Deutschland wird sich in der Periode 2014-2020 an dreizehn grenzüberschreitenden 

Programmen beteiligen (Schleswig-Holstein - Dänemark, Region südliche Ostsee, Mecklenburg-

Vorpommern/Brandenburg - Polen, Brandenburg - Polen, Sachsen - Polen, Sachsen - Tschechien, 

Bayern - Tschechien, Bayern - Österreich, Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein, Deutschland – 

Niederlande, Euregio Maas-Rhein, Oberrhein, Großregion).  

Des Weiteren wird Deutschland an sechs transnationalen Programmen beteiligt sein, nämlich 

Nordseeregion, Ostseeregion, Zentraleuropa, Donauraum, Alpenraum und Nordwesteuropa. Neu 

ist das Donauraumprogramm. Dieser Programmraum wird die spezifischen Herausforderungen 

des Donauraumes und sein Verhältnis zur makroregionalen Donauraumstrategie definieren 

müssen. Die Zusammenarbeit in allen anderen Programmräumen hat sich in den vorherigen 

Perioden bewährt und kann in ihren Schwerpunktsetzungen daran anknüpfen. In der 

interregionalen Kooperation wird sich Deutschland voraussichtlich an INTERREG EUROPE 

sowie an URBACT, ESPON und INTERACT beteiligen. 

 

(2.)   Nutzung der ESI-Fonds 2014 – 2020 unter Berücksichtigung  

   der Makroregionalen Strategien sowie von Maßnahmen zur Förderung  

   des Blauen Wachstums 

a) Einleitung 

Die Europäischen Strategien für den Ostsee- und Donauraum, die sog. Makrostrategien, 

konkretisieren regionalbezogen mit ihren Zielen und Indikatoren die Ziele von Europa 2020. 

Gleiches ist für die Europäische Strategie für den Alpenraum zu erwarten, deren Erarbeitung der 

Europäische Rat am 20. Dezember 2013 beschlossen hat. Der integrierte Ansatz von 

makroregionalen Strategien ermöglicht es, üblicherweise getrennt behandelte Politikfelder in 

einen gemeinsamen Kontext zu stellen, so dass Fachpolitiken von der Berücksichtigung 

räumlicher Zielsetzungen profitieren und die eigenen Ziele effektiver und effizienter erreichen 

können. Dies gilt entsprechend auch für die integrierte Meerespolitik. Auch im Rahmen der 

anderen Programme der ESI Fonds finden die makroregionalen Strategien, soweit anwendbar, 

Berücksichtigung. 

Deutschland ist als einziger Mitgliedstaat der EU von beiden (demnächst drei) makroregionalen 

Strategien berührt. Die Regionen in Deutschland unterstützen, soweit betroffen, die Umsetzung 

der Ostsee- und Donauraumstrategie seit Jahren aktiv.  

Bereits in der Förderperiode 2007 – 2013 gab es Verknüpfungen zwischen den ESI-Fonds und 

den Makrostrategien und es wurde eine Vielzahl von Fördermaßnahmen zur Umsetzung 

derselben unterstützt. Auch in der Förderperiode 2014 – 2020 werden die Makrostrategien in 

den einschlägigen Operationellen Programmen sowie den Programmen zur ländlichen 

Entwicklung berücksichtigt werden. Die Unterstützung dieser Strategien wird dabei vorrangig 

über nationale und regionale Maßnahmen der betroffenen Mitgliedstaaten und Regionen 

erfolgen. Innerhalb der ESI-Fonds werden die Makrostrategien ferner durch die 
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Projektförderung der ETZ-Programme unterstützt. Aufgrund ihres territorialen Ansatzes 

können die ETZ-Programme ein Instrument zur Umsetzung der Makrostrategien sein. Aufgrund 

ihrer begrenzten Mittelausstattung kann die ETZ aber nur Vorbildcharakter für den Einsatz 

anderer nationaler und europäischer Mittel haben. Vor diesem Hintergrund werden wie in der 

vergangenen Förderperiode flankierend auch die Mainstream Programme genutzt werden, um 

die Ziele der makroregionalen Strategien umzusetzen (s.u.). 

b) Ostseestrategie und Blaues Wachstum 

Die norddeutschen Bundesländer liegen im Kooperationsraum der Ostsee und unterstützen 

sämtlich die Ostseestrategie seit vielen Jahren aktiv. Die Ende Oktober 2009 als erste vom 

Europäischen Rat gebilligte und nunmehr für den Zeitraum 2014-2020 fortgeschriebene 

Ostseestrategie hat drei Ziele: “Schutz der Ostsee (Save the Sea)“, „Ausbau von Verbindungen 

(Connect the region)“ und „Stärkung des Wohlstands (Increase prosperity)“. Zur Umsetzung 

dieser Ziele wurde von der EU ein Aktionsplan erstellt, der 17 prioritäre Handlungsfelder 

(„priority areas“) und sog. horizontale Aktionen definiert sowie dazugehörige konkrete Projekte 

und Maßnahmen. 

Die norddeutschen Bundesländer haben sich bereits aktiv am Konsultationsprozess zur 

Erarbeitung der Ostseestrategie beteiligt. Sie unterstützen innerhalb der prioritären 

Handlungsfelder und horizontalen Aktionen Institutionen, Unternehmen und Vereine ihrer 

Länder bei der Durchführung einzelner Projekte sowie bei der Beantragung von Fördermitteln. 

Mehrere norddeutsche Länder (Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und 

Brandenburg) arbeiten zudem mit der Bundesregierung und gegenüber dem Ostseerat eng 

zusammen, um ihre ostseepolitischen Interessen zu koordinieren und abzustimmen. Diese vier 

Länder koordinieren sich regelmäßig mit dem Auswärtigen Amt zu einer norddeutschen 

Koordinierungsrunde; auch darüber hinaus erfolgen regelmäßige Abstimmungen. 

Für die norddeutschen Länder ist die Ostseestrategie ein wichtiger Handlungsrahmen.  

Die Ziele der Ostseestrategie sind daher den Ländern bei der Entwicklung der Landesstrategien 

wie auch bei der Programmierung der nationalen EFRE-Programme gegenwärtig und präsent. 

Die Koordination der nationalen und der ETZ Programme erfolgt, insbesondere unter dem 

Gesichtspunkt der Identifizierung von Synergien, grundsätzlich im Rahmen einer regelmäßigen 

Abstimmung der zuständigen Verwaltungsbehörden sowie der für INTERREG zuständigen 

Verwaltungsstellen.  

Nach derzeitigem Stand zeichnen sich zahlreiche Synergien zwischen der Ostseestrategie 

einerseits und den ETZ- und EFRE-Programmen der Bundesländer andererseits ab.  

Im Rahmen der transnationalen Programme ist naturgemäß das INTERREG B-Programm Ostsee, 

an dem sich die norddeutschen Bundesländer Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, 

Hamburg, Bremen, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen (ehemaliger Regierungsbezirk 

Lüneburg) sowie auch der Bund beteiligen, relevant.  

Dieses wird mit den geplanten Förderprioritäten Innovation, Umwelt und Ressourceneffizienz, 

Transport und gegebenenfalls einer weiteren Priorität zur Förderung der institutionellen 

Kapazitäten Bezüge zur EU-Ostseestrategie haben. Hinzu kommen die für die Ostseeregion 

relevanten grenzüberschreitenden INTERREG A-Programme mit norddeutscher Beteiligung, die 
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ebenfalls in Teilbereichen als Fördermöglichkeit für die Ostseestrategie-Projekte genutzt 

werden können.  

Zugleich unterstützen die EFRE-Programme der betroffenen Bundesländer die Anliegen der 

Ostseestrategie. Die Ziele mehrerer prioritärer Handlungsfelder spiegeln sich in den 

Programmen wider. So wird im Rahmen der thematischen Konzentration auf die Ziele 

Forschung und Entwicklung in den hierauf ausgerichteten Prioritätsachsen der betroffenen 

Länder beispielsweise ein Beitrag zum prioritären Handlungsfeld „Innovation“ der 

Ostseestrategie geleistet. Auch für die Ziele weiterer prioritärer Handlungsfelder wie zum 

Beispiel „KMU-Förderung von Unternehmergeist und Stärkung des Wachstums von KMU“ sowie 

den Zielen des Querschnittsziels „Nachhaltige Entwicklung und Bioökonomie“ finden sich in 

mehreren EFRE Programmen konkrete Anknüpfungspunkte bzw. Schnittstellen.3 

Die norddeutschen Bundesländer unterstützen die Ostseestrategie schließlich auch über den 

Rahmen der ESI-Fonds hinaus. So wird das sog. prioritäre Handlungsfeld Bildung und Jugend 

federführend von Hamburg und der schwedischen Norden Vereinigung koordiniert. Das 

prioritäre Handlungsfeld Kultur und kulturelles Erbe wird durch Schleswig-Holstein und dem 

Polnischen Ministerium für Kultur und Nationales Erbe koordiniert. Mecklenburg Vorpommern 

koordiniert das prioritäre Handlungsfeld Tourismus.  

Es ist ferner festzustellen, dass sich die norddeutschen Bundesländer als Anrainer von Nord- 

und Ostsee generell sehr frühzeitig mit den Chancen einer integrierten Meerespolitik befasst 

haben und diese mittlerweile zu einem ständigen schwerpunktmäßigen Handlungsfeld gemacht 

haben. Mehrere Bundesländer haben maritime Aktionspläne oder vergleichbare 

Instrumentarien entwickelt, in denen Politiken einschließlich Förderprogrammen gebündelt 

und koordiniert werden. Durch diese integrierten Ansätze in ihrer Politik leisten die 

Bundesländer auch einen direkten Beitrag zur EU-Strategie des „Blauen Wachstums“. Auch 

die Bundesregierung unterstützt diesen Ansatz. Mit dem am 28. Juli 2011 vorgelegten 

„Entwicklungsplan Meer“ hat die Bundesregierung die Aktivitäten von Bund und Länder 

zusammengefasst und sich für ein sich weiter verstärkendes integratives Handeln 

ausgesprochen. Die Bundesregierung unterstützt zudem eine Reihe von maritimen 

Förderprogrammen und hat mit dem „Nationalen Masterplan Maritime Technologien“ im Jahr 

2011 ein wichtiges Instrument geschaffen, um das Wachstumspotenzial der maritimen 

Technologien noch besser ausschöpfen zu können. Der Masterplan stellt zugleich eine 

gemeinsame Plattform für alle Akteure der maritimen Wirtschaft da, die über einen starken 

Koordinierungsmechanismus eine breite Einbindung aller privaten und öffentlichen Akteure bei 

strategischen Entscheidungen sicherstellt.  

Wesentliche Entwicklungsakzente der marinen Aquakultur, einem weiteren 

Entwicklungsschwerpunkt des „Blauen Wachstums“, werden im Nationalen Strategieplan 

Aquakultur dargestellt. Entsprechende Vorhaben können mit dem EMFF unterstützt werden. 

c) Donauraumstrategie 

Die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder haben am 24. Juni 2011 die Strategie für den 

Donauraum verabschiedet und die Länder aufgefordert so schnell wie möglich mit der 

Implementierung zu beginnen.  

                                                           

3
  Für weitere Ausführungen wird auf die Operationellen Programme der Länder verwiesen.  
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In Deutschland liegen die Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg im Donauraum. Beide 

Länder gehören zu den Urhebern einer engeren Kooperation unter den Staaten im Donauraum 

und haben die Strategie seit ihrer Konzeption aktiv unterstützt.  

So hat z.B. Bayern die Koordinierung für zwei der elf Prioritätsfelder übernommen: 

„Biodiversität“ zusammen mit Kroatien sowie „Sicherheit“ in Zusammenarbeit mit dem 

Bundesinnenministerium und Bulgarien. Baden-Württemberg leitet als 

Schwerpunktkoordinator gemeinsam mit Kroatien das Prioritätsfeld 8 der Strategie 

(Wettbewerbsfähigkeit). Baden-Württemberg hat im Sinne einer hohen Transparenz zudem ein 

Informationsportal im Internet zur Donauraumstrategie eingerichtet.  

Die Donauraumstrategie setzt auf grenzübergreifende Zusammenarbeit. Aus diesem Grund wird 

den ETZ-Programmen und hier speziell dem neuen transnationalen Donauprogramm, an dem 

beide Länder beteiligt sind, Bedeutung in der Umsetzung zukommen.  

Zugleich wird auch ein breites Instrumentarium an Programmen und Maßnahmen, darunter 

auch die EFRE Mainstream Programme, in den Ländern des Donauraums umgesetzt, die im 

Rahmen ihrer Umsetzung zu den Zielen der Donauraumstrategie beitragen können. In den 

EFRE-Programmen werden vor allem Maßnahmen, in denen transferierbares Wissen und 

Modelle generiert werden, positive Auswirkungen auf verschiedene Prioritätsfelder.4  

Es findet zudem ein regelmäßiger Austausch zwischen den für die ESI-Fonds und den für die 

Donauraumstrategie zuständigen Stellen in den Bundesländern statt, um den 

Erfahrungsaustausch und die Transparenz zwischen den Programmen der Fonds und der 

Donauraumstrategie zu gewährleisten.  

d) Alpenraumstrategie 

Die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder haben am 20. Dezember 2013 die Europäische 

Kommission eingeladen, bis Juni 2015 zusammen mit den Mitgliedstaaten eine Strategie für den 

Alpenraum zu erarbeiten.  

Es sind zahlreiche Synergien zwischen der künftigen Alpenraumstrategie einerseits und den 

ETZ- und EFRE-Programmen der Bundesländer andererseits zu erwarten  

  

                                                           

4
  Für weitere Ausführungen wird auf die Operationellen Programme der Länder verwiesen. 
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4  Vorkehrungen zur Sicherung der effizienten Implementation der 

Partnerschaftsvereinbarung und der Programme -Artikel 

15(2)(b) ESI-VO  
 

4.1   Bewertung der existierenden elektronischen Datenerfassungs- und  

–austauschsysteme und eine Zusammenfassung der geplanten Aktionen 

allmählich alle Informationen zwischen Begünstigten und den 

Verwaltungsbehörden, die für das Management und die Kontrolle der 

Programme zuständig sind, elektronisch auszuführen  

 

Die deutschen Bundesländer und die Bundesebene verfügen vielfach über ausgereifte 

Datenverarbeitungs-Systeme, mit denen sie die ESI-Fonds-Förderung zusätzlich zu den bereits 

bestehenden nationalen Regelförderungen abwickeln und hierzu die damit verbundenen Daten 

und Dokumente erfassen, speichern, verarbeiten und berichten. Die eingesetzten Verfahren 

unterstützen die ESI-Fonds-Behörden bei der Fördermittelverwaltung, der 

Informationsverarbeitung und der Projektsteuerung, dem materiellen und finanziellen 

Controlling und Monitoring sowie bei der Bewältigung der Berichtspflichten. Sie unterstützen 

außerdem die haushaltsmäßige Verwaltung der Fördermittel sowohl bei den ESI-Fonds-

Behörden und zwischengeschalteten Stellen als auch bei den Projektträgern. 

 

Die ESI-Fonds-Behörden in Deutschland unternehmen mit Blick die neue Förderperiode große 

Anstrengungen, um für die Zuwendungsempfänger und die Administration weitgehende 

Vereinfachungen und eine Reduzierung des Verwaltungsaufwands zu realisieren. Dazu gehören 

unter anderem die Bündelung von Funktionen, der verstärkte Einsatz von Pauschalen, die 

Realisierung der thematischen Konzentration und Kohärenz mit der Folge eines sichtbareren 

EU-Mehrwerts und eines deutlicheren Beitrags zur EU-2020-Strategie. 

Zentraler Bestandteil der Planungen und Aktivitäten sind hierbei Maßnahmen zur Erfüllung der 

Anforderungen nach Artikel 122 (3) der ESI-VO (e-cohesion). Dazu werden zum Teil erhebliche 

Modifizierungen und Anpassungen der bestehenden Datenverarbeitungssysteme und -

strukturen erforderlich. Da bei allen Beteiligten bereits Datenbanken für die Abwicklung 

vorhanden sind, geht es hier vor allem um die Ergänzung der Kommunikationsfunktion, den 

Datenaustausch, die Dokumentenverwaltung, die Realisierung des only-once-encoding-principle 

sowie der damit verbundenen Interoperabilität.  

In einigen Bundesländern wird der Informationsaustausch zwischen Begünstigten und 

zwischengeschalteten Stellen über ein Web-Portal möglich sein. Es ist teilweise vorgesehen, dass 

die Speicherung aller relevanten Antrags- und Projektdaten mittels einer Langzeitarchivierung 

vorgenommen wird sowie ein entsprechendes Web-basiertes Informationssystem mit 

Schnittstelle zum SFC eingerichtet wird. Auf Bundesebene wird im ESF-Bereich eine komplette 

Neuentwicklung der Programmverwaltung umgesetzt; die Projektverwaltungssysteme werden 

verstärkt am Prinzip e-cohesion ausgerichtet. 

Überwiegend bauen die Bundesländer und die Bundesebene auf bereits bestehenden IT- und 

Datenbanksysteme auf, um das e-cohesion-Prinzip umzusetzen. Die unterschiedlichen 

Datenbanksysteme werden z.B. von zwischengeschalteten Stellen verwaltet und bieten teilweise 

bereits jetzt online-Zugänge für die beteiligten Behörden. In diesen Kreis der Beteiligten, die 
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online auf die Datenbank zugreifen können, werden in der neuen Förderperiode sukzessive auch 

die Zuwendungsempfänger aufgenommen, um einen medienbruchfreien Informationsfluss vom 

Begünstigten über die Zwischengeschalteten Stellen bis zu den ESI-Fonds-Behörden zu 

gewährleisten. 

Einige Programme werden angepasst und erweitert, indem online-Eingabemasken für 

Zuwendungsdatenbanken entwickelt werden, um alle zuwendungsrechtlich relevanten Daten 

unter Berücksichtigung der Authentifizierungsvorgaben zu erfassen. Projekt- und 

Programmverwaltungssysteme sollen mittels Schnittstellen verbunden werden.  

Sowohl bei den Neuansätzen als auch bei der Modifikation der vorhandenen Systeme werden 

komplexe Maßnahmen ergriffen, deren fachliche und rechtliche Anforderungen, nicht zuletzt 

wegen der noch ausstehenden Durchführungsbestimmungen noch nicht abschließend definiert 

bzw. geklärt werden können. 

Die Kooperationsmöglichkeiten bei den elektronischen Datenerfassungs- und austausch-

systemen in Deutschland sind vor dem Hintergrund der föderalen Staatsstruktur zu beurteilen. 

Hierzu haben die Verwaltungsbehörden von EFRE und ESF eine Abfrage bei den involvierten 

Bundes- und Landesressorts durchgeführt. Im Ergebnis kann hierzu festgestellt werden, dass es 

bei der Nutzung der derzeitigen EDV-Systeme mehrere Kooperationsansätze von ESF und EFRE 

gibt. Von den 16 Bundesländern wird in 9 Ländern eine Kooperation von EFRE und ESF 

angestrebt. Vereinzelt gibt es Überlegungen, auch den ELER mit einzubeziehen. Es kommt 

zudem auch eine länderübergreifende Nutzung der entsprechenden Softwarelösung in Frage.  

Im Bereich des ELER ist in den meisten Programmen die elektronische Antragstellung für 

ausgewählte flächenbezogene Maßnahmen und investive Maßnahmen bereits möglich. Für die 

Programme in denen die Einführung der elektronischen Systeme noch bevor steht sind diese 

Maßnahmenbereiche die ersten, in denen eine Umsetzung erfolgt. Hierbei kann auf die 

Erfahrungen der weiter fortgeschrittenen Programme aufgebaut werden. In den in der 

Anwendung der elektronischen Antragstellung weiter fortgeschrittenen Programmen bestehen 

die Herausforderungen vor allem darin, die neuen (förder-) rechtlichen Vorgehen in die IT-

Architektur umzusetzen, d.h. die vorhandenen Systeme entsprechend anzupassen und auf neue 

Maßnahmen auszuweiten. Darüber hinaus gibt es vereinzelt Bestrebungen eine möglichst 

vereinheitlichte Antragstellung aller Fonds zu erreichen. 

Um das e-cohesion-Projekt in Deutschland voranzubringen, wurde eine Arbeitsgruppe e-

cohesion ins Leben gerufen, die sich seit Dezember 2011 6mal getroffen hat. In den Sitzungen 

wurde unter Federführung des Bundeswirtschaftsministeriums in Kooperation mit dem 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales sämtliche Bundes- und Landesministerien des EFRE 

und des ESF einbezogen, mögliche Umsetzungsmodalitäten und Fahrpläne diskutiert sowie Best 

Practice Verfahren vorgestellt. 

Als zusammenfassendes Ziel für die bestehenden und die zukünftigen Systeme für den 

elektronischen Datenaustausch in Deutschland ist die Reduzierung des Verwaltungsaufwands 

auf allen Hierarchieebenen und hinsichtlich von e-cohesion eine möglichst weitgehende 

Realisierung zu nennen. 
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